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§ 3 Stmk. BSG 1979

Stmk. BSG 1979 - Steiermarkisches Buschenschankgesetz 1979

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die Bezirksverwaltungsbehorde hat binnen vier Wochen nach erfolgter Anmeldung mit schriftlichem Bescheid die
Ausubung des Buschenschankrechtes zu untersagen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hieflr nicht vorliegen.

(2) Erlaflt die Bezirksverwaltungsbehorde innerhalb der vierwdchigen Frist keinen Untersagungsbescheid, so ist der
Anmeldende nach Ablauf dieser Frist berechtigt, das Buschenschankrecht im Rahmen der in der Anmeldung
enthaltenen Angaben auszuliben.

(3) Fur die Anmeldung der Verlangerung der Dauer der Ausiibung des Buschenschankrechtes gelten die Abs.1 und 2
sinngemaR, jedoch betragt die Untersagungsfrist der Bezirksverwaltungsbehdrde eine Woche.

(4) Die Ausubung des Buschenschankrechtes ist auch nach Ablauf der Untersagungsfrist von der
Bezirksverwaltungsbehdrde zu untersagen, wenn die personlichen Voraussetzungen des Anmeldenden gemall § 6
Abs.1Tund 2 nicht mehr gegeben sind oder die Anlage und Einrichtung der fir den Ausschank vorgesehenen
Betriebsraumlichkeiten und der allfélligen sonstigen Betriebsflachen nicht mehr dem & 6 Abs.3 entsprechen.

(5) Die Bezirksverwaltungsbehdrde kann das Buschenschankrecht auch nur fur einen bestimmten Zeitraum oder fur
einen Teil der Betriebsraumlichkeiten oder der allfélligen sonstigen Betriebsflaichen untersagen, wenn nach den
Umstanden des Falles erwartet werden kann, dal} diese MalRnahme ausreicht, um eine dem Gesetz entsprechende
Ausubung des Buschenschankrechtes zu gewahrleisten. Die Bezirksverwaltungsbehorde hat, wenn die angemeldete
Dauer des Buschenschankrechtes in einem auffallenden Mil3verhaltnis zu der zum Ausschank vorgesehenen Menge an
Wein und Obstwein steht, die Anmeldung fir die Uber den angemessenen Zeitraum hinausgehende Zeit zu
untersagen.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehorde hat die Bescheide auch der Gemeinde des Ausschankortes, der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft fur Steiermark, Fachgruppe der Gast- und Schankbetriebe, den ortlich zustandigen
Bezirksstellen der Kammer der gewerblichen Wirtschaft fur Steiermark sowie der Landeskammer fir Land- und
Forstwirtschaft in Steiermark und den 6rtlich zustandigen Bezirkskammern fur Land- und Forstwirtschaft zur Kenntnis
zu Ubermitteln. Die Bezirksverwaltungsbehdrde hat die genannten Stellen auch von den Anmeldungen in Kenntnis zu
setzen, zu denen kein Bescheid erlassen wurde.

Anm.: in der Fassungn LGBI. Nr. 41/2001

In Kraft seit 25.07.2001 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_bsg_1979/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_bsg_1979/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=41/2001&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 3 Stmk. BSG 1979
	Stmk. BSG 1979 - Steiermärkisches Buschenschankgesetz 1979


